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£'.s- is/ uns ein ßedür/nts, allen zu danken, die in irgend einer IFeise,
zum guten Gelingen unserer Weihnachtspariy feeigefz-agen Ziafeen.

Zum neuen Ja/ir entbieten wir unsern Mitgliedern und Freunden die
besten GZücfeteünsc/ie / Der Forstand

Wann kommen weitere Schritte zur politischen Gleich-
berechtigung der Frau im Kanton Zürich?

F. M. In den Schubladen der Direktion des Innern des Kantons
Zürich ruhen, zum Teil bis auf das Jahr 1955 zurückgehend, vier Motio-
nen, die auf verschiedenen Gebieten die teilweise Einführung des Frauen-
Stimmrechts anregen. Auf den 1. Januar 1964 tritt nun das kirchliche
Frauenstimm- und -Wahlrecht in Kraft, auf das als ersten Schritt bei frü-
heren Anfragen Justizdirektor Ernst Brugger jeweils hinwies. Viele
Freunde des Frauenstimmrechts hofften, dass nach dem positiven Aus-
gang der betreffenden Abstimmung vom 7. Juli 1963 die Regierung eine
Vorlage bringen würde zur Verwirklichung weiterer politischer Rechte
der Frauen. Anlässlich der Behandlung des Geschäftsberichts erkun-
digte sich nach dem Stand einer solchen Vorlage Redaktor Erwin
A. Lang (soz.), Wetzikon, mit folgendem Votum:

„Nachdem das Wort des Apostels Paulus in seinem Brief an die
Korinther ,Das Weib soll schweigen in der Gemeinde' im Kanton Zürich
mindestens in kirchlichen Angelegenheiten nicht mehr Gültigkeit hat,
möchte ich auf die verschiedenen hängigen parlamentarischen Bestre-
bungen hinweisen, der Frau das Stimm- und Wahlrecht auch in anderen
Sektoren zu geben. Der Regierungsrat hatte sich auf den Standpunkt
gestellt, er wolle gewissermassen als Testabstimmung diejenige über
die Kirchengesetze abwarten und sich nachher über das weitere Vor-
gehen entscheiden. Wenn auch die sozialdemokratische Fraktion grund-
sätzlich auf dem Boden des integralen Stimm- und Wahlrechts der Frau
steht, ist sie in dieser Frage gewitzigt durch Erfahrungen bescheiden ge-
worden und möchte als ersten Schritt das Stimm- und Wahlrecht in
Gemeindeangelegenheiten postulieren, ohne das Fernziel des allgemei-
ne,n Frauenstimm- und -Wahlrechts aufzuheben. Ich frage deshalb den
Regierungsrat an, wann und in welcher Form er auf diese Sache zurück-
kommen werde."

Regierungsrat Ernst Brugger bekannte sich in seiner Antwort ge-
willt, die politischen Rechte der Frau weiter zu fördern. Zuerst wolle
aber die Regierung die Erfahrungen mit dem kirchlichen Frauenstimm-
recht abwarten und einspielen lassen. Im Jahre 1964 werden die Zür-
cherinnen, die einer der anerkannten Landeskirchen angehören, Gelegen-
he.it haben, über eine kirchliche Vorlage abzustimmen. Darnach, voraus-
sichtlich etwa im Laufe des Jahres 1965, werde die Regierung dem
Kantonsrat eine Vorlage unterbreiten, die den Frauen auf einem weiteren
Teilgebiet das Stimm- und Wahlrecht geben wird.
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